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[bookmark: Text1]Bremerhaven, 16.11.2017


 


	[bookmark: Text2]Mitteilung Nr. MIT-       79/2017  (identisch mit der Nummer der Anfrage)

	zur Anfrage nach § 38 GOStVV 
[bookmark: Text6]der Stadtverordneten 
der Fraktion
vom 
Thema:
	

AF - 79/2017

Gruppe Freie Demokraten FDP
03.07.2017 
Wohnsitz von Beschäftigten des Magistrats, Beschäftigten von Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung und Geschäftsführern von Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung (FDP)

	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja
	Anzahl Anlagen: 0




[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Nachdem der Oberbürgermeister von der Handelskammer Bremen, IHK für Bremen und Bremerhaven erwartet, dass sie ihre Mitglieder auffordert, bei der Neueinstellung von Mitarbeitern darauf zu drängen, dass diese auch in Bremerhaven ihren Wohnsitz nehmen, stellt sich die Frage genauso für den Magistrat und die Angestellten sowie Geschäftsführer von Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung.

Wir fragen den Magistrat:

1. Fordert der Magistrat neue Mitarbeiter auf, ihren Wohnsitz in Bremerhaven zu nehmen?  
Wenn ja, in welcher Form?

2. Welche der unter MIT-AF 29/2017 genannten Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung fordern ihre Mitarbeiter auf Ihren Wohnsitz in Bremerhaven zu nehmen? 
Wenn die Aufforderung erfolgt, in welcher Form?

3. Wie viele der Geschäftsführer der unter MIT-AF 29/2017 genannten Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung haben ihren Wohnsitz in Bremerhaven, im Land Bremen oder außerhalb des Landes Bremen?


[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am 29.11.2017 beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:
[bookmark: Text13]
zu 1. 

Nein, mangels rechtlicher Grundlage werden neue Mitarbeiter/innen nicht durch den Magistrat aufgefordert, ihren Wohnsitz in Bremerhaven zu nehmen.

zu 2.

Die Geschäftsführungen der Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung sehen es selbstverständlich gern, wenn Mitarbeiter/innen ihren Wohnsitz in Bremerhaven haben bzw. diesen nach Bremerhaven verlegen. Rechtlich ist es jedoch nicht zulässig, Mitarbeitern/innen die Wahl ihres Wohnsitzes vorzuschreiben. 

Im Bereich der Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH wird in den Dienstverträgen von Chefärzten/innen schriftlich fixiert, dass diese ihren Wohnsitz in der Nähe des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide haben sollen, um im Bedarfsfall (beispielsweise Rufbereitschaft, etc.) die Arbeit zeitnah aufnehmen zu können. Eine Beschränkung des Wohnsitzes auf die Stadt Bremerhaven ist jedoch auch hier rechtlich nicht zulässig.

zu 3.

15 Geschäftsführer/innen bzw. Betriebsleiter/innen haben ihren Wohnsitz im Land Bremen, davon haben 14 Geschäftsführer/innen bzw. Betriebsleiter/innen ihren Wohnsitz in Bremerhaven. Weitere 7 Geschäftsführer/innen bzw. Betriebsleiter/innen haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landes Bremen.






Paul Bödeker
Bürgermeister
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